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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

FUTURO Anreisslack-Spray 
1.1. Produktidentifikator 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 
wird 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs 
Nur für gewerbliche Verbraucher. 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG

Strasse: Heinrich Stutz-Straße 20

Ort: CH-8902 Urdorf

Telefon: +41 44 736 63 63
E-Mail: 

+41 44 251 51 51

info@brw.ch 
www.brw.ch 
Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Einstufung gemäss Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG

Gefahrenbezeichnungen: F+ - Hochentzündlich, Xi - Reizend
R-Sätze: 
Hochentzündlich. 
Reizt die Augen. 
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

Einstufung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenkategorien: 
Aerosole: Aerosol 1 
Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Augenreiz. 2 
Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition): STOT einm. 3 
Gefahrenhinweise: 
Extrem entzündbares Aerosol. 
Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 
Verursacht schwere Augenreizung. 
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

2.2. Kennzeichnungselemente 
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung

Isopropanol 
Butanon 

Signalwort: Gefahr

Piktogramme: GHS02-GHS07
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Extrem entzündbares Aerosol. 
Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 
Verursacht schwere Augenreizung. 
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

Gefahrenhinweise 

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. 
Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. 
Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. 
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. 
Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. 
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen 
nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen. 
Unter Verschluss aufbewahren. 
Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. 

Sicherheitshinweise 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische 
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Gefährliche Inhaltsstoffe 
EG-Nr. AnteilBezeichnung 
CAS-Nr. Einstufung gemäss Richtlinie 67/548/EWG

Index-Nr. Einstufung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

REACH-Nr. 

200-661-7 20-40 %Isopropanol 
F - Leichtentzündlich, Xi - Reizend  R11-36-6767-63-0 
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336603-117-00-0 

200-827-9 10-40 %Propan

F+ - Hochentzündlich  R1274-98-6 
Flam. Gas 1; H220 601-003-00-5 

203-448-7 10-40 %Butan

F+ - Hochentzündlich  R12106-97-8 
Flam. Gas 1; H220 601-004-00-0 

201-159-0 10-20 %Butanon 
F - Leichtentzündlich, Xi - Reizend  R11-36-66-6778-93-3 
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066606-002-00-3 

Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

Weitere Angaben 
Wortlaut der R- und H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

Für Frischluft sorgen.   Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, 
Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).  Bei Gefahr von Bewusstlosigkeit Lagerung und 
Transport in stabiler Seitenlage. 

Nach Einatmen 

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit:  Wasser.  Kontaminierte Kleidung wechseln.  
Bei Erfrierungen mit viel Wasser spülen. Kleidung nicht entfernen. 

Nach Hautkontakt 

Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei geöffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 
Minuten spülen. Anschließend Augenarzt konsultieren. 

Nach Augenkontakt 

Bei Verschlucken sofort trinken lassen: Wasser.
Nach Verschlucken 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann Erfrierungen 
verursachen. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung. 

ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel 

Kohlendioxid (CO2).  Schaum.  Löschpulver.  Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern 
im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen. 

Geeignete Löschmittel 
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Wasservollstrahl. D-Pulver. 
Ungeeignete Löschmittel 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Brennbar.  Dämpfe können mit Luft ein explosives Gemisch bilden.    
Im Brandfall können entstehen: Kohlendioxid (CO2). Kohlenmonoxid.  
Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln.  Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen 
lassen.    Abführung der Wärme zur Vermeidung von Drucksteigerung.  
Brandklasse DIN EN 2  C: Brände von Gasen. 

Zusätzliche Hinweise 

ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Alle Zündquellen entfernen. Für ausreichende Lüftung sorgen.  Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.  Persönliche Schutzausrüstung tragen. 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  (Explosionsgefahr. ) 
6.2. Umweltschutzmassnahmen

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.  Das 
aufgenommene Material gemäss Abschnitt Entsorgung behandeln. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8  
Entsorgung: siehe Abschnitt 13 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung

Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.  
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 

Hinweise zum sicheren Umgang 

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.   Massnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Nicht gegen Flammen oder glühende Gegenstände sprühen.
Weitere Angaben zur Handhabung 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nicht zusammen lagern mit:  Material, sauerstoffreich, brandfördernd.
Zusammenlagerungshinweise

Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

7.3. Spezifische Endanwendungen 
Produkt ist ein Sprüh-Aerosol. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
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8.1. Zu überwachende Parameter

MAK-Werte 

Kategorie F/mlmg/m³ppmStoff CAS-Nr. Herkunft

MAK-Wert 8 h 2002-Butanon 78-93-3 590

Kurzzeitgrenzwert200 590

MAK-Wert 8 h 2002-Propanol 67-63-0 500

Kurzzeitgrenzwert400 1000

MAK-Wert 8 h 1000Propan 74-98-6 1800

Kurzzeitgrenzwert4000 7200

MAK-Wert 8 h 800n-Butan 106-97-8 1900

Kurzzeitgrenzwert3200 7200

Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte (BAT) 

Proben.- 
Zeitpunkt

Parameter Grenzwert Unters.- material Stoff CAS-Nr. 

78-93-3 2-Butanon (Methylethylketon) U5 mg/l b2-Butanon (MEK)

67-63-0 2-Propanol B25 mg/l bAceton

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.  
Nach Arbeitsende Hände und Gesicht waschen.  Bei der Arbeit nicht essen und trinken. 

Schutz- und Hygienemassnahmen 

Geeigneter Augenschutz: Korbbrille.
Augen-/Gesichtsschutz 

Bei längerem oder oftmals wiederholtem Hautkontakt:  Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk). Dicke 
des Handschuhmaterials: 0,65 mm, Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): > 120 min 
Bei kurzzeitigem Handkontakt:  Handschutz: CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk). Dicke des 
Handschuhmaterials: 0,65 mm. Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): >10 min 

Handschutz 

Schutzkleidung 
Körperschutz 

Atemschutz ist erforderlich bei: unzureichender Belüftung. Filtergerät (Vollmaske oder Mundstückgarnitur) 
mit Filter: A 

Atemschutz 

pigmentiert
AerosolAggregatzustand: 

Farbe: 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

nach: Isopropanol.Geruch: 
Prüfnorm 

pH-Wert: nicht anwendbar

Zustandsänderungen 
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nicht anwendbarSchmelzpunkt: 
  ca. - 40 °CSiedebeginn und Siedebereich:

 ca. - 80 °CFlammpunkt: 

 Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich. 
Explosionsgefahren 

1,5 Vol.-%Untere Explosionsgrenze: 
12 Vol.-%Obere Explosionsgrenze: 

420 °CZündtemperatur: 
Dampfdruck: 
  (bei 20 °C) 

 ca. 48 hPa

Dampfdruck: 
  (bei 50 °C) 

ca. 236 hPa

Dichte (bei 20 °C): 0,8 g/cm³

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln 
nicht relevant (Aerosol) 

nicht anwendbarDyn. Viskosität: 
93%Lösemittelgehalt: 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 
Extrem entzündbares Aerosol. 

10.2. Chemische Stabilität 
Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen 
chemisch stabil. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Dieses Material ist brennbar und kann durch Hitze, Funken, Flammen oder andere Zündquellen (z.B. 
statische Elektrizität, Zündflammen, mechanische/elektrische Ausrüstung) entzündet werden. Kann bei 
Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden. 

Vor Hitze schützen.  Entzündungsgefahr.   Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Alkalimetalle, Oxidationsmittel. 
10.5. Unverträgliche Materialien

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dämpfen führen. 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dämpfen führen. 
Weitere Angaben 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxizität 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Revisions-Nr.: 1,6 Überarbeitet am: 19.02.2015 CH - DE
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Bezeichnung CAS-Nr. 
SpeziesDosisMethodeExpositionswege Quelle 

67-63-0 Isopropanol 
RatteLD50 5050 mg/kg Quelle: GESTISoral 
KaninchenLD50 12800 mg/kg Quelle: GESTISdermal 

106-97-8 Butan 
inhalativ (4 h) Gas LC50 273000 ppm Ratte GESTIS 

78-93-3 Butanon 
RatteLD50 2740 mg/kg Quelle: GESTISoral 
KaninchenLD50 6480 mg/kg Quelle: GESTISdermal 

Reiz- und Ätzwirkung 
Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. (Isopropanol), (Butanon) 

Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder längerer Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Aspirationsgefahr 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität 
CAS-Nr. Bezeichnung 

[h] | [d]Aquatische Toxizität Methode Dosis QuelleSpezies

Isopropanol 67-63-0 
Akute Fischtoxizität 96 h Quelle: GESTISLC50 9640 mg/l

Akute Crustaceatoxizität 48 h Quelle: GESTISEC50 1400 mg/l

Butanon 78-93-3 
Akute Fischtoxizität 96 h Quelle: GESTISLC50 3220 mg/l

Akute Crustaceatoxizität 48 h Quelle: GESTISEC50 5090 mg/l

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
Keine Daten verfügbar 

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfügbar 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser 

Log PowBezeichnung CAS-Nr. 
67-63-0 0,05Isopropanol 
74-98-6 2,36Propan 
106-97-8 2,89Butan 

Keine Daten verfügbar 
12.4. Mobilität im Boden 
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12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Inhaltsstoffe in dieser Zubereitung erfüllen nicht die Kriterien für eine Einstufung als PBT oder vPvB.

Keine Daten verfügbar 
12.6. Andere schädliche Wirkungen 

Negative ökologische Wirkungen sind nach heutigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. 
Weitere Hinweise 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Empfehlung 

Entsorgung gemäss den behördlichen Vorschriften.

Abfallschlüssel Produkt 
160508 Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind; Gase in Druckbehältern und gebrauchte 

Chemikalien; Gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche 
enthalten 
Sonderabfall 

Abfallschlüssel Produktreste
Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), 
Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben; Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb, Anwendung und 
Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfälle, die organische Lösungsmittel oder andere 
gefährliche Stoffe enthalten 
Sonderabfall 

080111 

Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung 
Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind; Gase in Druckbehältern und gebrauchte 
Chemikalien; Gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche 
enthalten 
Sonderabfall 

160508 

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.
Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Landtransport (ADR/RID) 
14.1. UN-Nummer: UN 1950

DRUCKGASPACKUNGEN14.2. Ordnungsgemässe 
UN-Versandbezeichnung: 

2 14.3. Transportgefahrenklassen: 
2.1 Gefahrzettel: 

Klassifizierungscode: 5F 
Sondervorschriften: 190 327 344 625
Begrenzte Menge (LQ): 1L 
Beförderungskategorie: 2 
Tunnelbeschränkungscode: D 

Entzündbares Aerosol., Gefahrauslöser: Propan, Butan, 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol
Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport
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Binnenschiffstransport (ADN) 
14.1. UN-Nummer: UN 1950

DRUCKGASPACKUNGEN14.2. Ordnungsgemässe 
UN-Versandbezeichnung: 

2 14.3. Transportgefahrenklassen: 
Gefahrzettel: 2.1 

5F Klassifizierungscode: 
190 327 344 625Sondervorschriften: 

Begrenzte Menge (LQ): 1L 

 Entzündbares Aerosol., Gefahrauslöser: Propan, Butan, 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol
Sonstige einschlägige Angaben zum Binnenschiffstransport

Seeschiffstransport (IMDG) 
14.1. UN-Nummer: UN 1950

AEROSOLS14.2. Ordnungsgemässe 
UN-Versandbezeichnung: 

2 14.3. Transportgefahrenklassen: 
- 14.4. Verpackungsgruppe: 
2, see SP63Gefahrzettel: 

no Marine pollutant: 
63, 190,277,327,344,959Sondervorschriften: 

Begrenzte Menge (LQ): see SP277
F-D, S-UEmS: 

 
Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport

Lufttransport (ICAO) 
14.1. UN-Nummer: UN1950

AEROSOLS, flammable14.2. Ordnungsgemässe 
UN-Versandbezeichnung: 

2.1 14.3. Transportgefahrenklassen: 
2.1 Gefahrzettel: 

A145 A167 A803Sondervorschriften: 
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 30 kg G

203IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 
75 kgIATA-Maximale Menge - Passenger: 
203IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 
150 kgIATA-Maximale Menge - Cargo:

 E0 
Sonstige einschlägige Angaben zum Lufttransport
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: Y203 
14.5. Umweltgefahren 

nein UMWELTGEFÄHRDEND:  
14.6. Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Verwender

Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

14.7. Massengutbeförderung gemäss Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäss IBC-Code
nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch 

EU-Vorschriften 
93% Angaben zur VOC-Richtlinie 

2004/42/EG: 
Nationale Vorschriften 

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten. 
Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten. 

Beschäftigungsbeschränkung:

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungen 
Bearbeitungsdatum: 2009-06-30   
Bearbeitungsdatum: 2011-05-26  Abschnitt 10,12,14 
Bearbeitungsdatum: 2012-03-29  Abschnitt 11, 12 
Bearbeitungsdatum: 2012-12-17  Abschnitt 5, 7, 9, 12, 13, 14 
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) 

Wortlaut der R-Sätze (Nummer und Volltext)
Leichtentzündlich. 
Hochentzündlich. 
Reizt die Augen. 
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)
Extrem entzündbares Gas.
Extrem entzündbares Aerosol. 
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 
Verursacht schwere Augenreizung. 
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 

Nur für gewerbliche Verbraucher. 
Weitere Angaben 

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 
entnommen.) 
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